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Begründung 


I. Räumlicher Geltungsbereich 


Der räumliche Geltungsbereich ist im Bebauungsplan "M~11- 


neyer Ufer" durch einen braunen Farbstreifen eindeutig 


gekennzeichnet. 


Der Plan erfaßt das Gelände der Deilbachschule und das 


südlich angrenzende, zwischen der Straße "MGllneyer Ufer" 


und dem Deilbach gelegene Grundstück. 


11. Allgemeines 


Für den beabsichtigten Bau einer Turnhalle bei der Deil- 


bachschule in Kupferdreh ist der notwendige Grunderwerb 


zu tati~en. Damit der Erwerb gegebenenfalls auf gesetz- 


licher Basis (~nteignung) durchgeführt werden kann, ist 


ein Bebauungsplan aufzustellen, in dem das benötigte 


Grundstück als Fläche für Gemeinschaftsanlagen ausgewie- 


sen ist. 


Damit die Gesundheit der Jugend gefördert und ein regel- 


mäßiger Turnunterricht gewährleistet werden, sind der 


Bau einer Turnhalle und die Anlage eines Spiel- und Sport- 


platzes bei der bereits vorhandenen Schule erforderlich. 


Die Anlagen müssen in unmittelbarer Nähe der Schule lie- 


gen, damit sie ohne Zeitverlust und für die Schüler ge- 


fahrlos zu erreichen sind. Würden die Anlagen in weiterer 


Entfernung von der Schule errichtet, müßten auf dem Hin- 


und Rückweg stark befahrene Straßen überquert werden. 


Für den Bau der Turnhalle auf dem im Bebauungsplan ent- 


sprechend ausgewiesenen Grundstück ist auch maßgebend, 


daß die Halle von der Zentrale der benachbarten Schule 


mitbeheizt werden kann. Die Beheizung einer weiter ent- 


fernten Turnhalle m a e  gesondert erfolgen. Die Wartung 


der Halle wäre erheblich umständlicher und teurer. 


111. Bodenordnungsmaßnahmen 


Sollte sich die zur Verwirklichung des Bebauungsplanes 


erforderliche Bodenordnung nicht auf freiwilliger Basis 


durchführen lassen, ist beabsichtigt, von den im vierten 




und fünften Teil des Bundesbaugesetzes vom 23. Juni 1960 


(BGBL. I S. 341 ff) aufgeführten Maßnahmen, Bodenordnung 

und Enteignung, Gebrauch zu machen. Welche dieser Maßnah- 


men durchgeführt wird, richtet sich. nach den sich später 


ergebenden Notwendigkeiten. 


IV. Kosten 


Die der Stadt durch die Verwirklichung des Bebauungsplanes 


voraussichtlich entstehenden Kosten wurden überschläglich 


für die 


Bodenordnung mit 80.000,-- DM 


ermittelt. Für die zu gegebener Zeit durchzuführenden Bau- 


maßnahmen sind Kosten nicht angegeben, da endgültige Ent- 


wurfspläne noch nicht vorliegen und im Bebauungsplan Fest- 


legungen über die Größe der Turnhalle nicht getroffen sind. 


Essen, den 20. September 1962 
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Beig ordneter 




Diese Begründung hat gernAß S 2 ibs. 6 des Bundesbaugesetzes 
vom 23. Juni 1960 (RCR~. I S. 541) in der Zeit vom 1.11.1962 
bis 30.11.1?62 öffentlich ausgelegen. 

Zssen, den 3. Dezember 1962 


Gehört zur Vfg. v 23,12 .63  
& - 'KC~ . . . ( /XSEA~.l%l) 


Essen, den 23~12. 19& 


uoerregie[Y -naurotungr u 

Die Bekanntmachunz gemäß $ 12 des Bundesbau&esetzes 


vom 23. 6. 1960 ist im Amtsblatt der Staat Essen Nr. 5 

vom 1. Februar 1964 veröffentlicht worden. 


Diese Begründung liegt ab 3.  Februar 1964 öffentlich 

aus. 


den 3. Februar 1964 

erstadtdirektor 
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techn. Stadtamtmann 





